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Holzgeschnitzte Dose von Margrit Oßwald, Bildhauerin S. W. B., Zürich

ten und Rechte zurückgegeben werden,
die ihm vom Staat und vom Spekulanten-
tum und allen denjenigen, die wohl von
den Berufen aber nicht in den Berufen
leben, genommen wurden. Sie sind ihm
unentbehrlich, wenn er Meister in seinem
Berufe und nicht ebenfalls Spekulant oder
Handlanger sein soll. Dem Arbeiter sind
aber auch vom Meister die Rechte, die
ihm als Berufsgehilfen zustehen,
zuzuerkennen, wenn man will, daß er als wahres
Glied der Berufsgemeinschaft gelte und
sich seinerBerufspflichten bewußt sei. Wie

die Meister, dieGehilfen und Lehrlingegehalten

sein müssen, um als fertige Meister,
als brauchbare Gehilfen und als strebsame
Berufsjünger ihrem Berufe anzugehören,
haben die Berufsangehörigen unter eigener
Verantwortung zu bestimmen in voller
Wahrung der allgemeinen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Interessen. Weder
mit Bevormundung und Unfähigerklärung
der Berufausübenden noch durch
Geringschätzung und Lächerhchmachung der
werktätigen Arbeit werden die Berufe
gehoben, sondern durch wohlwollende Mit-

15


	Holzdose : Osseald, Margrit

